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Ar. 39.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der für

die Amtsverbände Jever und Rüstringen erlassenen Ziegenbock¬
körungsordnung vom 2. Mai 1908.

Oldenburg, den 7. März 1921.

Die auf Grund des Artikels 1 des Gesetzes vom
26. April 1906, betreffend die Einführung einer Ziegenbock¬
körung, für die Bezirke der Amtsverbände Jever und
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Rüstringen unter dem 2 . Mai 1908 erlassene Ziegenbock¬
körungsordnung wird nach Anhörung des Amtsrates des
Amtsverbandes Jever und des Gesamtstadtrates der Stadt
Rüstringen geändert wie folgt:

Artikel 13 erhält folgende Fassung:
„Der niedrigste Satz des Deckgeldes soll nicht weniger

als 5 ^ betragen ."

Artikel 14 Z 1 erhält folgende Fassung:
„Die Mitglieder der Vcrbandskommission und der

Körungskommission erhalten für Reisen , die sie in ihrem
Dienste machen , dieselben Sätze , wie sie nach dem Gesetz
vom 15 . April 1920 (Oldenb . Gesetzbl . Bd . XXXL
S . 724 ) den höheren Beamten gewährt werden , mit der
Änderung , daß sie auch dann die vollen Tagegelder erhalten,
wenn die Dienstgeschäfte an ihrem Wohnorte erledigt werden.

Oldenburg , den 7 . März 1921.
Ministerium des Innern.

Tantzen.

Weg mann.

Nr. 40.
Bekanntmachung des Staatsmimsteriums , betreffend Änderung der für

den Amtsverband Wildeshansen erlassenen Ziegenbockkörnngs-
ordnung vom 14 . Oktober 1908.

Oldenburg , den 11 . April 1921.

Die auf Grund des Artikels 1 des Gesetzes vom
26 . April 1906 , betreffend die Einführung einer Ziegenbock¬
körung , für den Amtsverband Wildeshausen erlassene Zicgen-
bockkörungsordnung vom 14 . Oktober 1908 wird nach An¬
hörung des Amtsrats des Amtsverbandes Wildeshausen gc-
Ändert wie folgt:
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Artikel 13 8 1 erhält folgende Fassung:
„Die Mitglieder der Verbands - und Körungskommission

erhalten für Reisen , welche sie in ihrem Dienste machen:
s,) außerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde ein Tagegeld

von 30

b ) innerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde ein Tagegeld
von 15

An Reisekosten erhält jedes Mitglied der Kommission
dieselben Sätze , wie sie nach dem Gesetz vom 15 . April 1920
(Oldenb - Gesetzbl . Bd . XXXX 'S . 724 ) den mittleren Be¬
amten gewährt werden ."

Oldenburg , den 11 . April 1921.

Ministerium des Inner » .
Tantzen.

Brand.

Nr. 4l.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der

Eberkörungsordnung für den Amtsverband Wildeshausen.

Oldenburg , den 1l . April 192l.

Die auf Grund des Artikels 3 des Eberkörungsgesetzes
dom 4 . Februar 1888 erlassene Eberkörungsordnung für den
Amtsverband Wildeshausen , in der Fassung der Ministerial¬
bekanntmachung vom 24 . März 1903 , wird nach Anhörung
des Amtsrates des Amtsverbandes Wildeshauscn geändert
wie folgt:

Artikel 14 Z 1 erhält folgende Fassung:
„Die Mitglieder der Verbands - , Körungs - und Re¬

visionskommission erhalten für Reisen , welche sie in ihrem
Dienste machen:

a ) außerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde ein Tagegeld
von 30
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b ) innerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde ein Tagegeld
von 15

An Reisekosten erhält jedes Mitglied der Kommissionen
dieselben Sätze , wie sie nach dem Gesetz vom 15 . April 1920
(Oldenb . Gesetzbl . Bd . XXXX S . 724 ) den mittleren Be¬
amten gewährt werden . "

Oldenburg , den 11 . April 1921.

Ministerium des Innern.
Tantzen.

Brand.

Nr. 42.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung der

Ziegenbockkörungsordnung für die Amtsverbände Amt Delmenhorst
und Stadtgemeinde Delmenhorst.

Oldenburg , den 13. April 1921.

Auf Antrag des Amtsrats des Amtsverbandes Delmen¬
horst und des Gesamtstadtrats der Stadt Delmenhorst wird
8 1 des Artikels 13 der für die Amtsverbände Amt Delmen¬
horst und Stadtgemeinde Delmenhorst erlassenen Ziegenbock¬
körungsordnung vom 19 . März 1908 geändert wie folgt:

„Die Mitglieder der Verbands - und Körungskommission
erhalten für Reisen , welche sie in ihrem Dienst machen,
dieselben Sätze , die nach dem Gesetz vom 5 . April 1920
(Oldenb . Gesetzbl . Bd . XXXX S . 724 ) den höheren Be¬
amten gewährt werden mit der Änderung , daß sie auch dann
die vollen Tagegelder erhalten , wenn die Dienstgeschäfte an
ihrem Wohnorte erledigt werden ."

Oldenburg , den 13 . April 1921.

Ministerium des Innern.
Tantzen . . _ '

Brand.
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